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TrreführungderWohnungsuchenden.UnterdemTitel „ NeueWiener
Annencen - Zeitung "ist seeben die zweite Nummereiner privaten Annon

cenzeitungerschienen ,die sich unterfangenat ,denvollständigen
Anzeigenteilder verletzten Nummer5 des vomWienerWohnungsamther - ¬
ausgegebenenamtlichenWienerAnzeigersfür WohnungstauschundUnter
mietevom10 . Märzabzudrucken .DieseZeitungversuchtdurchdasVer-¬
schweigender Quellein der BevölkerungdenAnscheinzuerwecken ,al
handle es sich umtatsächlich auf normalemWegeengeworbeneInserat
In Wahrheitliegt nichtsvorals eineplumpeIrreführungundein
groberMissbrauchdesamtlichenApparatsdesTauschanzeigersfür
private Geschäftszwecke .

DieSkrupellesigkeitdieserMachenschften gehtnichtnurdarau
hervor das der Nachdruck ohne jedes Einvernehmen mit irgend einer

inserierendenFartei undmitdemWohnungsamterfolgt ist ,sendern
auchdaraus ,dasselbstdieAngabedergenanntenZeitungüberdie
ArtihresErscheinenseineTäuschungist .

DasWohnungsamtwarnthiemitalleParteien ,dieimamtlichen
WienerAnzeigerfür WohnungsatauschundUntermieteinserierthaben,
auf GrunddesunerlaubtenNachdrucksirgendwelcheLeistungenzu
machen .Es machtferner derauf aufmerksam ,das die Inserate dieder
Nummer5 desamtäichnTauschanzeigersentnommensind ,insofern
bereits veraltet sind ils nechvordemErscheinenderprivsten
AnnencenzeitungschondieNummer6desamtlichenAnzeigerserschie¬
nen war ,der Nachdrucksomit auch überholt ist .DasWehnungsamtbe- ¬

hältsichallegesetzlichenSchrittegegendenunbefugtenNachdruck
ver und ferdert alle jene Parteien ,die auf Grundder in der„Neuen
WienerAnnencen-Zeitung "erschienenenNachdruckeinserateirgendwel
cheZahlungengeleistet habenodervondenenZahlungenverlangt
ordenseinsollten ,aufsichimWohnungsamt. Bærtensteingasse7 ,

III Stock ,Zimmer26zumelden.
StarkerBesuchder1848-GedächtnisausstellungderGemeinde.Dievonder
GemeindeWienin denRäumendesstädtischenMuseumsveranstalteteGedächt
nisausstellung für die Revolution von 1848 erfreut sich eines ausser¬
ordentlich starken Zuspruchs .Während die Besucherzahl des städtischen

Musuumssonst an Sonntagendie Zahlvon500bis 600Personennichtüber¬
steigt ,habenvergangenenSamstag1600PersonenundSonntagmehr
als4000PersonendieAusstellungbesichtigt.DerEintrittistkostenfrei
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DieAnfechtungderZollverordnungdurchdieWienerLandesregierung.
DerVerfassungsgenchtshofverhandelteheuteunterdemVorsitzseinesPräsidentenüberdenAntragder WienerLandesregierungaufAufhebung
der Zollverordnungder Bundesregierungvom11. Dezemer1922 .DieAn- ¬
fechtungvertrat namensder WienerLandesregierungMag .RatDr .Sagmei-¬
ster für die BudesregierungwarenvomBundeskanzleramtMinisterialrat
Dr .Fröhlich und als Vertreter des FinanzministeriumsSektionschef
Joaserschienen.ReferentwarProfessorKelsen.

MagRatDr. SagmeisterverwiesinseinerBegründungderAnfechtung
darauf ,das nach dem Wiedeeraufbaugesetz die Zuständigkeit derRegierun
zurErlassunggenereklerNormenin drei Gruppenzuunterscheidensei :

Angelegenheitensolche /die durchGesetz ,solche die durchRegierungsverordnungunter
zu regeln seianMitwirkungdes ausserordentlichnKabinettsrates/undsolche ,beidenen

die einfacheVerordnungsgewaltimSinnedes§ 18derBundesverfassung
eintrete .FürdieseletztereGruppeseijedochVorausssetzung ,dasdie
AngdegenhitimWiederaufbaugesetzmateriellrechtlichgeregeltsei ;nur
dann kann die Verordnungsgemdtder Regierung eintreten .Es ist daher

zu untersuchen ,ob es sich hier umeine im Wiederaufbaugesetzmateriell
rechtlich geregelte Angelegenheithandelt .Dieenfechtungsschriftbe¬

streitet es .DieGegenäusserungdesBundeskanzleramtesversucht ,um
diesesFehlenzuverdecken,eineBestimmungausdemprogrammatischen
Teil desFinanz - undReformprogrammshinüberzunehmen .Aberdiedort
genanntekonkreteZiffervon80bezw.100MillionenGoldkronenruft
nurdenScheineinermateriellrechtichenRegelunghervor,siebedeutet
in Wirklichkeit bloss den erhofften Ertrag eine schätzungsweiseVeran
schlagung ,die keinerechtlicheRegelungder Zollbestimmungensei .Denn
dasWesentlicheanZollbestimmungenseidieFestsetzung,waszollpflich
tig ist und mit welchemBetrage es zollpflichtig ist und nur wenndies

irgendwiebestimmtwäre,lägeeine materiellrechtlicheRegeluggvor .Dieblosse
AngabedeserhofftenErtragesmageinMotiv ,einZielderGesetzgebung
sein schafft aber nach keiner Hinsicht materielles Recht .

Dazukommt ,das die angefochteneVerordnungauch denBestimmungen
desStaatsvertragesvonSaintGermainin Zollsachenwiderspricht .Der
Artikel 221des Friedensvertragesbestimmtnämlich ,dass diedurch
Häfenderehemaligenösterreichisch-ungarischenMonarchienachOester
reich eingeführtenWarenwährenddreier JahreZollermässigungenge- ¬
niesen,gleichdenen,dievordemKriegenachdemZolltarifvon1906
für diese Häfenbestanden und die . Bafür Kaffee 6 Goldkronenbetrü - ¬
gen . DieserBesümmungträgt die ZollverordnungkeineRechnung .Aufeine
Interventionder interessiertenKaufmannschaftwurdezunächstdurch
einscheMinisterialverfügungeine Ermässigungdes auf 90Goldkro-¬

nen erhöhten Zolles aug 65 Goldkronen ,das ist der Betrag ,der vordem

Kriegefür denausTriest eingeführtenKaffeebezahltwurde
verfügt ,so das die Spanungjetzt nicht 6 sandern 25 Goldkronenbetrug .dies abgeändert und
Dannaberwurde/derZollwiederauf84Goldkronen,alsowiederentppreSpannungchendder von6 Goldkronenfest gesetzt ,unddieDifferenz

Geldkromenzur Nachzahlungverlangt .Dieser Umständzeigtvon19
deutlich ,dasdie" ienerLandesregierungtatsächlichvitaleIntereszen
der Bevölkerungwahrgenemmenhat ,indemsie die Zollverordnunganficht ,

denndasFehlendesgesetzlichenRahmenshat es bewirkt ,dassvollkom
meneUnsicherheitin der Zollregelungeintrat .

MinisterialratDrFröhlichlegteinseinerEntgenungdenverfas
sungsrechtlichenStandpunktderBundesregierungdar .Danachseiin
der Gesetzesstelle ,auf die sich die angeføchteneVerordnungstützt
eine Gesetzesänderung ausgesprochen und die Richtung dieser Aenderung

genaubezeichnet .Zudieser Stelle des Wiederaufbaugesetzesseidann
dieBestimmungdesFinanz-undRefermpregramms

heranzuziehen ,welche sich auf die Zölle bezieht .Die Heranziehung die

ser Bestimmungberuht darauf ,das der Gesetzgeber imWiederaufbbugeset :
selbst denGesetzesvellzieherausdrücklichdaraufverwiesenhabe ,durch
zuführenim Rahmendes Finanz - undReformprogramms,welchessomitkeines
wegsdie Holle eines blossen Motivsspiele .DiebehaupteteUnstimmigkeit
mit demVertrag ven SaintGermainsei kein Grundzur Anfechtung ,denn
diese Be : mungdes Staatsvertrages habe keineverfassungsrechtliche
Bedeutung ,ihre Verletzungkönntealso höchstensvölkerrechtlichniemals
aberstaatsrechtlicheinenGrundzurenfechtunggeben.machteSektionschef Jeas vemStandpunkte der Gellgesetzgebungergän - ¬
zende Darlegungen ,wobei er insbesondere auf die parlamentarischen Ver

durchseinenBeschhandlunganverwies .Der Netionalrathabe
lus vom30. Dezember1922ausdrücklichdie Verordnungalsgesetzent-¬
sprechenderklärt .DiemateriellrechtlicheRegelungsei in einemdurch
auszureichendenMassegetroffen ,indemdasHöchstmasderJahresleistun
bestimmtsei .DurchdieFestsetzungderGesammtsummeist dasMassder

Belastungder Bevölkerungfestgesetzt .BezüglichderNichtübereinstim
mungderVerordnungmitdemFriedensvertragsei zubemerken,dasdie
Ermässigungauchfrüher schondurcheinfache VerfügungdesFinanzmini

geschah .steriums Essdi richtig ,dassgewisseIrrtümervorge
kommensind ,das das WienerHäuptzollamteine unrichtige Auskunftge- ¬

gebenhatunddadurchgewisseirrigeAnwendungenerfolgtsind .Die
ngelegenheit sei noch nicht abgeschlossen ,habe aber keinenunmittel - ¬

barenEinflussaufdieRechtsfrage.
In seiner Repliksagte Mag .RatDr .Sagmeister ,es zeigesich ,dass

wenn der Wegder Gesetzmäßigheit verlassen werde,Schäden challen :

Seitenhinentstehen .DerVertreterdesFinanzmninisteriumshabe
selbst zugegeben ,dass eine so wichtigeSahewiedie Ermässigungdes
Impertsaus gewissenHäfenenne jede Kontrolle derOeffentlichkeit

durcheinfacheVerfügungdesFinanzministeriumserfolgtsei unddass
Irrtümer .vorgekommensind .Die Gefahreiner Schädigungderbreiten
Massensei also zweifelles und diese Gefahr rechtfertige dieAnfech

tung .
DasErkenntniswirdFreitagverkündetwerden.
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